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Beschreibung 

Die  Erfindung  richtet  sich  auf  eine  Schleif  hülse 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  (siehe  DE- 
U-  8523363). 

Aus  DE-U  19  86  971  ist  eine  Schleif-,  Putz-  oder 
Satinierscheibe  mit  starrem  Kern  und  einem  darauf 
angeordneten  Arbeitspolster  bekannt,  das  aus  wech- 
selweise  angeordneten,  mit  Schleifmittel  durchsetz- 
ten  Kunststoffvlies-Lamellen  und  Schleifgewebela- 
mellen  besteht,  wobei  diese,  sich  teilweise  über- 
lappend,  auf  dem  Kern  parallel  zu  dessen  Achse  an- 
geordnet  sind.  Die  Befestigung  des  Arbeitspolsters 
kann  durch  Kleben,  Einpressen  oder  Eingießen  in  den 
Kunststoffkern  erfolgen.  Der  starre  Kern  erfordert 
die  Ausbildung  eines  Arbeitspolsters  um  neben  dem 
spanabhebenden  Schleifen  Putzen  oder  Satinieren 
von  Werkstücken  zu  ermöglichen.  Die  Scheiben  ha- 
ben  in  der  Praxis  Durchmesser  von  über  1  00  mm  und 
das  Verhältnis  von  Kerndurchmesser  zu  Lamellen- 
breite  ist  etwa  1:1. 

Von  derartigen  Schleifwerkzeugen  unterschei- 
den  sich  sogenannte  Schleif  hülsen,  die  bei  Gebrauch 
auf  einen  elastischen  Kern  aufgespannt  werden.  Die 
Außenoberfläche  von  zylindrischen  oder  konischen 
Hülsen  weist  je  nach  Anwendung  Schleifmittel  unter- 
schiedlicher  Körnung  auf. 

Die  bekannten  Schleif  hülsen  werden  im  soge- 
nannten  Wickelverfahren  hergestellt,  bei  dem  auf  ei- 
nen  Zylinder  oder  Konus  als  Trägermaterial  Schleif- 
leinen  spiralförmig  aufgewickelt  und  mit  dem  Träger- 
material  verklebt  werden.  Ist  das  flächenhafte  Trä- 
germaterial  für  die  Schleifmittelschicht  ausreichend 
dick  und  fest,  können  derartige  Schleifhülsen  auch 
ohne  Trägerhülse  hergestellt  werden,  indem  Schleif- 
leinen  oder  auf  eine  Unterlage  aufgebrachte  Schleif- 
körner  in  Bandform  nach  dem  Wickelverfahren  auf  ei- 
nen  Dorn  aufgewickelt  und  die  Bandkanten  miteinan- 
der  verklebt  werden. 

Bei  hohen  Belastungen  erweisen  sich  die  nach 
dem  Spiralwickelverfahren  hergestellten  Schleifhül- 
sen  nicht  immer  als  ausreichend  stabil.  Die  Nahtstel- 
len  sind  ein  Schwachpunkt  und  können  aufreißen. 

DE-U-85  23  363  betrifft  einen  mit  etwa  tangenti- 
al  zur  Mantelfläche  abstehenden  Schleiflamellen 
ausgestatteten  Hohlzylinder  zum  Schleifen  der  Ober- 
fläche  von  Andrückrollen  in  einer  Aufwickelvorrich- 
tung  für  langgestreckte  Produkte.  Die  Schleiflamel- 
len  sind  dabei  auf  der  Außenseite  einer  Bandage  be- 
festigt,  die  über  einen  an  der  Innenseite  der  Bandage 
angebrachten  Haftbelag  mit  einem  Gegenhaft  belag 
der  Hohlzylinder-Mantelfläche  in  Eingriff  steht.  Diese 
Hafteingriffsstellung  ist  durch  Verschnüren  der  sich 
in  Achsrichtung  des  Hohlzylinders  einander  gegen- 
überliegenden  mit  Ösen  ausgestatteten  Endbereiche 
der  Bandage  gesichert. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  verbesserte 
konstruktive  Gestaltung  von  Schleifhülsen  zu  schaf- 

fen,  insbesondere  eine  solche,  bei  der  das  Risiko  des 
Zusetzens  der  Schleif  körner  verringert  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  zylindri- 
sche  oder  konische  Schleifhülse  mit  einer  elasti- 

5  sehen  Trägerhülse,  auf  der  sich  dachziegelartig 
überlappende,  rechteckige  Schleiflamellen,  deren 
Kanten  sich  parallel  oder  unter  einem  Winkel,  der  der 
Steigung  des  Konus  der  Trägerhülse  entspricht,  zur 
Längsachse  der  Trägerhülse  erstrecken,  angeordnet 

10  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trägerhülse 
aus  Gewebe,  Karton  oder  Hartpappe  besteht,  daß  die 
Schleiflamellen  auf  die  Außenfläche  der  Trägerhülse 
aufgeklebt  sind  und  daß  das  Verhältnis  des  Hülsen- 
durchmessers  zur  Breite  der  Schleiflamellen  maxi- 

15  mal  3:1  beträgt. 
Als  Breite  der  Schleiflamellen  wird  der  Abstand 

der  Außenkante  der  Schleiflamellen  von  der  Außen- 
oberfläche  der  Trägerhülse  bezeichnet.  Als  Länge 
der  Schleiflamellen  wird  die  Ausdehnung  parallel  zur 

20  Längsachse  der  Trägerhülse  bezeichnet. 
Die  Schleiflamellen  bestehen  aus  auf  einer  Un- 

terlage  gebundenen  Schleifkörnern,  beispielsweise 
handelsüblichen  Schleifleinen  oder  Schleifgewebe. 
Die  Körnung  des  eigentlichen  Schleifmaterials  richtet 

25  sich  nach  dem  vorgesehenen  Verwendungszweck 
der  Schleif  hülsen. 

Zwischen  den  Schleiflamellen  sind  keine  ande- 
ren  Lamellen,  beispielsweise  mit  Schleifmittel  durch- 
setzte  Kunststoffvlies-Lamellen,  vorhanden. 

30  Die  Lamellen  sind  außen  mittig  strahlenförmig 
auf  der  Außenoberfläche  der  Hülse  aufgeklebt.  Bei  ei- 
ner  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen 
Schleif  hülse  erstrecken  sich  die  Schleiflamellen  tan- 
gential  zur  Oberfläche  der  Trägerhülse.  Die  Schleif- 

35  lamellen  können  aber  auch  unter  einem  größeren 
Winkel  tangential  zur  Oberfläche  der  Trägerhülse  an- 
geordnet  sein.  Bei  einer  solchen  Ausführungsformer- 
strecken  sich  die  Schleiflamellen  von  der  Oberfläche 
der  Trägerhülse  aus  unter  einem  Winkel  a  zur  Tan- 

40  gentialfläche  von  0-30°  nach  außen. 
Geeignete  Schleifkörner  für  die  Schleiflamellen 

sind  Aluminiumoxid,  Zirkonoxid,  Siliciumdioxid,  Ko- 
rund,  Siliciumkarbid  oderandere  Karbide,  Metallnitri- 
de,  beispielsweise  kubisches  Bornitrid,  die  in  bekann- 

45  ter  Weise  an  die  Unterlage  gebunden  sind. 
Die  Schleiflamellen  sind  vorzugsweise  5-25  mm 

breit.  Sie  weisen  in  der  Regel  eine  solche  Länge  auf, 
daß  sie  sich  über  die  gesamte  Breite  der  Trägerhülse 
erstrecken.  Die  Breite  der  Schleiflamellen  richtet  sich 

so  nach  dem  Außendurchmesser  der  Hülse,  wobei  die 
Schleiflamellen  mit  steigendem  Außendurchmesser 
breiter  werden.  Das  Verhältnis  von  Hülsendurchmes- 
ser:Lamellenbreite  beträgt  maximal  3:1.  Der  Hülsen- 
durchmesser  kann  zwischen  20  und  100  mm  betra- 

55  gen. 
Die  elastische  Trägerhülse  ist  aus  Gewebe,  Kar- 

ton  oder  Hartfasern  und  hat  eine  relativ  dünne  Wand 
und  kann  zylindrisch  oder  konisch  ausgebildet  sein. 
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Auf  die  Außenfläche  der  Trägerhülse  werden  die 
Schleiflamellen  mit  einem  geeigneten  Klebstoff  auf- 
geklebt.  Ein-  oder  Mehrkomponentenklebstoffe,  die 
einegute  Haftung  sowohl  mit  den  Materialien  der  Trä- 
gerhülse  als  auch  mit  den  Schleiflamellen  ergeben, 
sind  kommerziell  erhältlich. 

Die  im  Vergleich  zu  den  bekannten  Schleif  hülsen 
erfindungsgemäß  aus  Schleiflamellen  ausgebildet 
Schleiffläche  hat  den  Vorteil,  daß  eine  größere 
Schleiffläche  zur  Verfügung  steht  und  durch  die  Ab- 
nutzung  der  sich  überlappenden  Schleiflamellen 
stets  ein  unverbrauchtes  Stück  frischer  Schleifmittel- 
fläche  einerdarunterliegenden  Schleiflamellefürdas 
Schleifen  zur  Verfügung  steht. 

Die  Verankerung  der  Schleiflamellen  auf  der  Au- 
ßenoberfläche  der  Trägerhülse  ist  überraschend 
fest,  so  daß  die  erfindungsgemäßen  Schleifhülsen 
den  Sicherheitsanforderungen  auch  bei  hohen  Um- 
drehungsgeschwindigkeiten  genügen. 

Bei  Gebrauch  werden  die  Schleif  hülsen  auf  ei- 
nen  mit  einer  Antriebswelle  versehenen  elastischen 
Grundkörper  aufgeschoben,  der  so  ausgebildet  ist, 
daß  er  sich  bei  Rotation  unter  der  Einwirkung  etwas 
aufweitet  und  dadurch  die  Hülse  festspannt. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  Figuren  noch 
näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  eine  Seitenansicht  der 
erfindungsgemäßen  Ausbildung  der  Schleifhülse, 
bei  derauf  einer  Trägerhülse  2  die  Schleiflamellen  1 
sich  überlappend  auf  der  Außenoberfläche  befestigt 
sind.  Der  Winkel  a  zur  Tangential  läche  ist  in  der  Figur 
schematisch  wiedergegeben.  Erfindungsgemäß  kön- 
nen  die  Schleiflamellen  also  so  angeordnet  werden, 
daß  sie  sich  in  der  Tangent  ialf  läche  erstrecken  oder 
unter  einem  Winkel  a  von  der  Tangentialfläche  nach 
außen  verlaufend  aufgeklebt  sind. 

Fig.  2  zeigt  schematisch  eine  erfindungsgemäße 
Hülse  in  Sichtauf  die  Schleiffläche,  wobei  auf  einem 
Teil  der  Trägerhülse  1  keine  Schleiflamellen  1  einge- 
zeichnet  sind.  Im  unteren  Teil  der  Fig.  2  ist  schema- 
tisch  die  Schleifmittelschicht  aus  den  einzelnen 
Schleiflamellen  1  in  einer  schematischen  Quer- 
schnittsdarstellung  wiedergegeben. 

Fig.  3  zeigt  eine  erfindungsgemäße  Schleif  hülse 
mit  einer  konischen  Trägerhülse  2,  auf  der  die 
Schleiflamellen  1  aufgeklebt  sind  in  einer  Aufsicht. 
Auch  bei  dieser  Darstellung  ist  auf  der  Unterseite  die 
Hülse  die  Schleifmittelschicht  schematisch  im  Quer- 
schnitt  angegeben. 

Patentansprüche 

1  .  Zylindrische  oder  konische  Schleif  hülse  mit  einer 
elastischen  Trägerhülse  (2),  auf  der  sich  dach- 
ziegelartig  überlappende,  rechteckige  Schleifla- 
mellen  (1),  deren  Kanten  sich  parallel  oder  unter 
einem  Winkel,  der  der  Steigung  des  Konus  der 

Trägerhülse  (2)  entspricht,  zur  Längsachse  der 
Trägerhülse  (2)  erstrecken,  angeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trägerhülse  (2)  aus  Gewebe,  Karton 

5  oder  Hartpappe  besteht, 
daß  die  Schleiflamellen  (1)  auf  die  Außenfläche 
der  Trägerhülse  aufgeklebt  sind  und 
daß  das  Verhältnis  des  Hülsendurchmessers  zur 
Breite  der  Schleiflamellen  (2)  maximal  3:1  be- 

10  trägt. 

2.  Schleif  hülse  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schleiflamellen  (1)  sich  tangential  zur 

15  Oberfläche  der  Trägerhülse  (2)  erstrecken. 

3.  Schleif  hülse  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schleiflamellen  (1  )  sich  von  der  Oberf  lä- 

20  che  der  Trägerhülse  (2)  aus  unter  einem  Winkel 
zur  Tangentialfläche  von  0-30°  nach  außen  er- 
strecken. 

4.  Schleif  hülse  nach  jedem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
25  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Schleiflamellen  von  5-25  mm  breit  sind 
und  eine  solche  Länge  aufweisen,  daß  sie  sich 
über  die  gesamte  Breite  der  Trägerhülse  (2)  er- 
strecken. 

Claims 

1.  A  cylindrical  or  conical  grinding  sleeve  with  an 
35  elastic  carrier  sleeve  (2),  on  which  are  arranged 

rectangular  grinding  plates  (1),  which  overlap  in 
the  manner  of  roof  tiles  and  whose  edges  extend 
parallel  to  the  longitudinal  axis  of  the  carrier 
sleeve  (2)  or  at  an  angle  to  the  said  axis  corre- 

40  sponding  to  the  gradient  of  the  cone  of  the  carrier 
sleeve  (2),  characterised  in  thatthe  carrier  sleeve 
(2)  is  formed  by  a  fabric,  cardboard  or  hardboard, 
the  grinding  plates  (1)  are  bonded  to  the  outer 
surface  of  the  carrier  sleeve  and  the  ratio  of  the 

45  sleeve  diameter  to  the  width  of  the  grinding  plates 
(1)  is  atthe  most  3 :1 .  

2.  A  grinding  sleeve  according  to  Claim  1  ,  character- 
ised  in  that  the  grinding  plates  (1)  extend  tangen- 

50  tially  to  the  surface  of  the  carrier  sleeve  (2). 

3.  A  grinding  sleeve  according  to  Claim  2,  character- 
ised  in  that  the  grinding  plates  (1)  extend  out- 
wards  f  rom  the  surface  of  the  carrier  sleeve  (2) 

55  at  an  angle  of  0  -  30°  to  the  tangential  surface. 

4.  A  grinding  sleeve  according  to  each  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  thatthe  grinding  plates  have 
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a  width  of  5  -  25  mm  and  such  a  length  that  they 
extend  over  the  entire  width  of  the  carrier  sleeve 
(2). 

5 
Revendications 

1.  Manchon  abrasif  cylindrique  ou  conique  compor- 
tant  un  manchon-support  elastique  (2)  sur  lequel 
sont  disposees  des  lamelles  abrasives  rectangu-  10 
laires  (1)  qui  se  chevauchent  ä  la  maniere  de  tui- 
les,  lamelles  abrasives  dont  les  bords  s'etendent 
parallelement  ä  Taxe  longitudinal  du  manchon- 
support  (2),  ou  avec  un  angle  qui  correspond  ä 
l'inclinaison  du  cöne  du  manchon-support  (2),  15 

caracterise  en  ce  que, 
le  manchon-support  (2)  est  fait  de  tissu, 

de  carton  ou  de  carton  dur, 
en  ce  que  les  lamelles  abrasives  (1)  sont 

collees  sur  la  surface  externe  du  manchon-sup-  20 
port,  et 

en  ce  que  le  rapport  diametre  du  manchon 
sur  largeur  des  lamelles  abrasives  (2)  atteint  3  : 
1  au  maximum. 

25 
2.  Manchon  abrasif  selon  la  revendication  1  ,  carac- 

terise  en  ce  que  les  lamelles  abrasives  (1)  s'eten- 
dent  tangentiellement  ä  la  surface  du  manchon- 
support  (2). 

30 
3.  Manchon  abrasif  selon  la  revendication  2,  carac- 

terise  en  ce  que  les  lamelles  abrasives  (1)  s'eten- 
dent  ä  partir  de  la  surface  du  manchon-support 
(2)  sous  un  angle  par  rapport  au  plan  tangentiel 
de  0  ä  30°  vers  l'exterieur.  35 

4.  Manchon  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  lamelles  abrasi- 
ves  ont  une  largeur  de  5  ä  25  mm  et  presentent 
une  longueur  teile  qu'elles  s'etendent  sur  toute  la  40 
largeur  du  manchon-support  (2). 
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